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Auskunft nach dem  Informationsfreiheitsgesetz (IFG)  
 
Hier: Leasingvertrag des Dienstwagens der Ministerin  
Bezug: Ihr Antrag vom 05.09.2022 
GZ: Z14 O4010-0292/086  
Anlage: „Vertrag Mercedes-Benz Leasing“ 
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Sehr geehrte Frau Deleja-Hotko , 
 
auf Ihren Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz vom 16.10.2022 
ergeht folgender  
 

B e s c h e i d : 
 

1. Es werden Ihnen die Informationen unter Ziffer I. zur 
Verfügung  gestellt. Im Übrigen wird Ihr Antrag abgelehnt.  

2. Es entstehen keine Gebühren. 
 
 

Begründung: 
 

I. 
  
Mit Ihrem Antrag begehren Sie die Herausgabe folgender 
Informationen:  
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1) Summe, die für das Leasing des Dienstwagens der Ministerin 

ausgegeben wird  

2) Leasingvertrag des Dienstwagens der Ministerin 

 

Mit der Schwärzung von persönlichen Daten erklären Sie sich 

einverstanden. 

 

Es wurde ein Drittbeteiligungsverfahren durchgeführt. 

  

Den von Ihnen begehrten Leasingvertrag finden Sie als Anlage zu 

diesem Bescheid. Personenbezogene Daten (§ 5 IFG) wurden 

geschwärzt (S. 1 und 2 der Anlage). 

 

Des Weiteren sind in der Anlage (S. 1) Daten geschwärzt worden, die 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Vertragspartners betreffen und 

deren Herausgabe gemäß § 6 S. 2 IFG nicht gewährt wurde.  

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind alle auf ein Unternehmen 

bezogene Tatsachen, Umstände und Vorgänge, die nicht offenkundig, 

sondern nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich sind und an 

deren Nichtverbreitung der Rechtsträger ein berechtigtes Interesse hat 

(BVerwG, Urt. v. 28.5.2009 – 7 C 18.08). 

Die geschwärzten Passagen würden Rückschlüsse auf die 

Preiskalkulation von Mercedes-Benz zulassen. Das Bekanntwerden 

dieser Informationen könnte zu einem Wettbewerbsnachteil gegenüber 

Konkurrenten führen, weshalb ein berechtigtes 

Geheimhaltungsinteresse vorliegt. Mercedes-Benz hat der Herausgabe 

der Daten nicht zugestimmt. 

 

II. 

 

Diese Auskunft ergeht für Sie gebührenfrei (§ 10 Abs. 1 S. 2 IFG i.V.m. 

der Anlage zu § 1 Abs. 1 IFGGebV, Teil A, Nr. 1.1). 

 

 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung:  

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach 

Bekanntgabe Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist beim 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung, Dahlmannstr. 4, 53113 Bonn einzulegen. 
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Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag  
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